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EOV, Mitteilungen des Zentralvorstandes

S.F.O., Communications du comité central

1. Zentralbibliothek-Verspätungsgebühr: In Ausführung des Beschlusses der
DelegiertenVersammlung vom 26. Mai 1957 in Bulle hat der Zentralvorstand
die Höhe der Verspätungsgebühr auf Fr. 5.— pro Monat und Werk festgesetzt.
Die Gebühr wird am 1. Januar 1958 erhoben werden.

Mit dieser Gebühr werden also in Zukunft alle diejenigen Sektionen zu
rechnen haben, die das Notenmaterial erst nach Ablauf der Leihfrist von fünf
Monaten der Zentralbibliothek zurücksenden.

2. Fortbildungskurse für Instrumentalisten: Wir verweisen nochmals auf die
in der letzten Nummer der «Sinfonia» erschienene Notiz und bitten die
Präsidenten, ihrer Sektion hievon Kenntnis zu geben. Wir betonen aber, daß
reine Anfänger nicht berücksichtigt werden können, da es sich um
Fortbildungskurse und nicht Anfängerkurse handelt (Kontrabaß und Schlagzeug).

3. Eidg. Orchesterveteranen: Gemäß Veteranenreglement (im Besitze jeder
Sektion) haben die Anmeldungen bis Ende Jahr zu erfolgen. Spezielle
Anmeldeformulare sind beim Zentralsekretär zu beziehen.

Für den Zentralvorstand : R. Botteron, Zentralpräsident

1. Bibliothèque centrale: L'assemblée des délégués du 26 mai 1957 ayant
décidé d'introduire une taxe pour les retardataires, c.-à-d. pour les sections
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